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Antrag auf Mitgliedschaft 

(ab 16 Jahre)  

Mitgliedsdaten 

Ich beantrage mit der nachstehenden Unterschrift die Mitgliedschaft beim SV Traktor 

Kirchdorf e.V., Tremter Str. 3, 18519 Sundhagen. 

Vorname   [    ] Name [    ]  

Geburtsdatum  [    ] Geburtsort [    ] 

Straße & Nr.    [           ] 

PLZ & Ort   [           ] 
 

Telefon mobil  [     ]  WhatsApp-Gruppe 􀀩(Ja/Nein) 

Ggf. E-Mail  [     ] 

   

Bitte beachten Sie unsere Hinweise im Anhang (Beitragsordnung verkürzt / Datenschutz)  

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Spiel- und Platzordnungen sowie 

Beitragsordnung als für mich verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig 

beschriebenen Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gelesen 

und verstanden habe. Mit der Unterschriftsleistung erkläre ich mich bereit, für Forderungen 

des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten.  

 

_____________________________________________________  

Datum, Ort und Unterschrift des Antragsstellers 
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Beitragsordnung des SV Traktor Kirchdorf e.V. 

Verkürzte Form. Die vollständige Beitragsordnung erhalten Sie auf Nachfrage beim Vereinsvorstand. 

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder 

sowie die Gebühren und Umlagen. Die festgesetzten Beträge werden zum 01. Januar des jeweiligen Jahres 

erhoben, in dem der Beschluss gefasst wurde. Beim Ausscheiden aus dem Verein erfolgt keine Rückerstattung 

bereits geleisteter Beiträge. 

Beiträge (Stand Januar 2023) 

Jugendliche bis 18 Jahre:        60,- Euro 

Erwachsene:         105,- Euro 

Ermäßigt (Studenten, Azubis etc.)      60,- Euro 

 

Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Status maßgebend. 

Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des Beitrages zu sorgen. Mitgliedsbeiträge sind an den 

Verein zur Zahlung spätestens fällig am 31. März eines laufenden Jahres und müssen bis zu diesem 

Zeitpunkt auf dem Konto des Vereins per Überweisung oder in Bar eingegangen sein. 

Ist der Beitrag zu diesem Zeitpunkt bei dem Verein nicht eingegangen, befindet sich das Mitglied mit 

seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug. Erfolgt nach zweimaliger schriftlicher Aufforderung kein 

Ausgleich, kann zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag eine Strafzahlung in Höhe von 25 Prozent der 

Beitragsschuld erhoben oder das Mitglied vom Verein ausgeschlossen werden. 

Vereinskonto 

Soweit die Zahlung nicht per Barzahlung erfolgt, ist sie nur auf das folgende Konto zulässig:  

SV Traktor Kirchdorf e.V. bei der Sparkasse Vorpommern 

IBAN: DE62150505000633000299 | BIC: NOLADE21GRW  

SEPA-Lastschriftmandat  

Ich ermächtige den SV Traktor Kirchdorf e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

_______________________________________  
Vorname und Name (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller)     
 
________________________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Kreditinstitut      BIC 
 
D E  __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
    IBAN  

_____________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift  

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE62ZZZ00002323846  Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 
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Datenschutz / Persönlichkeitsrechte  

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter 
Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in der Vereinssatzung aufgeführten 
Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-

Adressen, Geburtsdatum, Geburtsort).  

 2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 

Mitglieder der  

• Erhebung, 
• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),  

• Nutzung  

ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und 
Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 
Im Rahmen des vorgeschriebenen Mitgliedermeldeverfahrens werden personenbezogene Daten 

an den Landesfußballverband Mecklenburg Vorpommern e.V. sowie an die DFB GmbH übermittelt. 

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die 

Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie 

elektronischen Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins 

entspricht. Die gilt auch im Fall der Mitgliedschaft eines minderjährigen Kindes. Anderenfalls ist 

durch den/die gesetzlichen Vertreter gegenüber dem Verein in schriftlicher Form ausdrücklich zu 

erklären, dass einer Veröffentlichung nicht zugestimmt wird. 

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

das Recht auf  

• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den  Zweck 
der Speicherung,  
• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,  

• Löschung oder Sperrung seiner Daten.  

Wir als Sportverein verstehen uns als Gemeinschaft, an der alle Mitglieder aktiv teilnehmen können 
und sollten. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch die geselligen Veranstaltungen des Vereins 

besuchen. Zur Vorbereitung und Durchführung unserer verschiedenen Aktivitäten benötigen wir 
laufend tatkräftige Helfer, da wir nur mit ihnen in der Lage sind, Sport und Vereinsleben zu einem 

günstigen Preis anbieten zu können.  

Ich helfe gerne bei: (bitte ankreuzen)  

__ Vorbereitung und Durchführung von Festen und sonstigen Veranstaltungen   

__ Kuchen backen 

__ Getränkeausschank  __ Grillen __ Verkauf (an Spieltagen oder Events) 

__ Hilfe bei Renovierungen, Umbau und handwerklichen Arbeiten  

__ Fahrbereitschaft für auswärtige Sportveranstaltungen   

__ Übungsleiter im Sportbetrieb (Kostenübernahme bei Aus- und Weiterbildung zum lizensierten 
Übungsleiter durch den Verein)   

 

Für Rückfragen oder Anregungen steht der Vorstand gerne zur Verfügung. www.tv-musterstadt.de 


